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7. Kundmadiung: Neuf<stsetrung der Arztgebühr für den Abteilungs- nder !nstituuvorstarul in den höheren Ge
bührenklassen der Wiener stidtisdten Krankenansulten. 

8. Verordnung: Maximaltarif für das R.audilangkehrergewerbe in Wien (Kehrtarif 1965). 

'1. II. Bastardraudifiinge 

Kundmachung des Amtes der Wiener Lan
desregierung vom 30. März 1965, Magistrat.. 
abteilung 17-Vlll-291/65, betreffend die 
Neufestsetzung der Arztgebühr für den Ab
teilungs- oder Institutsvorstand in den 
höheren Gebührenklassen der Wiener städti-

'I'arifpos: 

2 

A~·····'"·-·ng """ ,._...~II in SdWJ.iog 

Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einschließlich der Entnahme 

schen Krankenanstalten 

Die Wiener Landesregierung hat am 30. März 
1965, Pr.Z. 690, gemäß S 34 Abs. 1 des Wiener 
Knnkenanstaltengesetzes vom 14. November 
1957, LGBL für :Wien Nr. 1/1958, folgenden 
Beschluß gefaßt: 

In teilweiser Abänderung des Beschlusses der 
Wiener Landesregierung vom 3. März 1964, 
Pr.Z. 545, mit weldtem die Sondergebühren in 
den Wiener städcisdten Krankenanstalten mit 
Wirksamkeit vom !. April 1965 festgesetz.t wur
den, beträgt ab l. April 1965 die Arztgebühr für 
alle Verridttungen des Abteilungs- oder Instituts
vorstand.es 

in der 2. Gebührenklasse hödtstens 3600 S, 
in der 1. Gebührenklasse hödtstens 6600 S 

für einen Fflegefall. 

Der Landeshauptmann: 
Jcmu 

8. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 
12. April 1965, betreffend den M<Wmaltarlf 
für das Raucbfangkehrergewerbe in Wien 

(Kehrtarif 1965) 
Auf Grund der SS 51 und 54 der Gewerbe

ordnung wird verordnet: 

§ t 
(1) Für Kehrarbeiten dürfen bei Einredinung 

der Umsatzsteuer samt Zuscbli!gen höchstens 
folgende Preise verlangt werden: 

L Enge Raudi- und Abgasfänge 
• Pnis 

Tarifpost Atbeluleatu.ng in Sdillling: 

1 Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einschließlidt der Entnahme 
der Ablagerungen . . . . . . • . . . . . . 3'10 

4 

der Ablagerungen • . . . . . . . . . . . . 5'60 

III. Scblie!bare Rauchfänge 

3 Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einschließlich der Entnahme 
der Ablagerungen . . . . . . . . . . . . . 8'4() 

4 Einmaliges Entfernen der Ablage
rungen von der Raudtfangsohle 
(ohne Durchsteigen des Rauch
fanges) . „ . „ „ . „ „ . „ „ „ „ . 175 

IV. Sddielbare Raudiflinge für grllßere 
Feuerungen 

Einmalige Reinigung 
für jedenMeter: 

5 Eines Rauchfanges mit Steigeisen 2·55 
6 Eines Rauchfanges ohne Steigeisen 4'10 

7 Eines Rauchfanges mit einer 
lichten Weite über 150 cm . . . . . . 6' 15 

9 

10 
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Größere Feuerungen sind Herde 
mit mehr als 3 Bratrohren oder 
mit mehr als 2 Bratrohren und 
einem Wasserschiff, ferner Kessel 
und sonstige Feuerungen mit 
einem Anschlußwert von über 
35.000 kcal/h. 

V. Kochherde 

Einmalige Reinigung: 

Eines Herdes ohne oder mit 
l Bratrohr .... „ •• „ „ .... „. 1'75 
Ein„ Herdes mit 2 Bratrohren 
oder mit 1 Bratrohr und 1 Wasser-
schiff „ ........ „ .•••..• „ „ . . 2'85 
Eines Herdes mit 3 Bratrohren 
oder mit 2 Bratrohren und l Was-
sersdtiJf ••. „ .. „ .. „ .. „ „ . . . 3'65 
Eines größeren Herdes für jede 
Stunde Arbeitsleistung • „ „ „ . 27' 4S 
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